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 Veröffentlicht am 25.06.1958

Norm

EO §135

Rechtssatz

Ein Miteigentümer, der einen obligatorischen Anspruch auf Übertragung des Eigentumsrechtes auf Grund eines mit

ihm abgeschlossenen Veräußerungsgeschäftes nach Anmerkung der Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens

geltend macht, kann wohl auf Grund des Titels die Einverleibung seines Eigentumsrechtes begehren, muß aber, da er

erst nach Anmerkung der Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens die Anteile erworben hat, dulden, daß die

bewilligte Zwangsversteigerung gegen ihn durchgeführt wird.
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